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§ 20 StVO 1960

StVO 1960 - Stral3enverkehrsordnung 1960

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 13.06.2024

1. (1)Der Lenker eines Fahrzeuges hat die Fahrgeschwindigkeit den gegebenen oder durch StralRenverkehrszeichen
angekiindigten Umstanden, insbesondere den StralRen-, Verkehrs- und Sichtverhéltnissen, sowie den
Eigenschaften von Fahrzeug und Ladung anzupassen. Er darf auch nicht so schnell fahren, dal3 er andere
StraBenbenUtzer oder an der Stral3e gelegene Sachen beschmutzt oder Vieh verletzt, wenn dies vermeidbar ist. Er
darf auch nicht ohne zwingenden Grund so langsam fahren, daf3 er den Ubrigen Verkehr behindert.

2. (2)Sofern die Behdrde nicht gemaR & 43 eine geringere Hochstgeschwindigkeit erlal3t oder eine héhere
Geschwindigkeit erlaubt, darf der Lenker eines Fahrzeuges im Ortsgebiet nicht schneller als 50 km/h, auf
Autobahnen nicht schneller als 130 km/h und auf den Ubrigen Freilandstral3en nicht schneller als 100 km/h
fahren.

3. (2a)Die Behorde kann, abgesehen von den in& 43 geregelten Fallen, durch Verordnung fir ein gesamtes
Ortsgebiet eine geringere als die nach Abs. 2 zulassige Hochstgeschwindigkeit festlegen, sofern dies auf Grund
der ortlichen oder verkehrsmaRigen Gegebenheiten nach dem Stand der Wissenschaft zur Erhéhung der
Verkehrssicherheit oder zur Fernhaltung von Gefahren oder Belastigungen, insbesondere durch Larm, Geruch
oder Schadstoffe und zum Schutz der Bevélkerung oder der Umwelt oder aus anderen wichtigen Griinden
geeignet erscheint. Sofern dadurch der beabsichtigte Zweck der Verordnung nicht gefahrdet wird, sind einzelne
Stral3en, Stral3enabschnitte oder StraBenarten vom Geltungsbereich der Verordnung auszunehmen.

4. (3)Fur Zeiten, wahrend derer eine besondere Verkehrsdichte zu erwarten ist, oder zur Durchfihrung
wissenschaftlicher Untersuchungen unter den im Abs. 3a genannten Voraussetzungen kann der Bundesminister
fur Verkehr, Innovation und Technologie durch Verordnung fur alle oder bestimmte StraBen bestimmen, dal3 die
Lenker aller oder bestimmter Fahrzeugarten flr die Dauer der besonderen Verkehrsdichte oder der
Untersuchungen nicht schneller als mit einer unter Bedachtnahme auf die Verkehrssicherheit oder nach dem
Zweck der MaBnahme bestimmten Fahrgeschwindigkeit fahren dirfen. Zur Durchfihrung wissenschaftlicher
Untersuchungen durfen solche Geschwindigkeitsbeschrankungen nur im unbedingt nétigen Ausmaf3 und
hochstens fir die Dauer eines Jahres verordnet, und es dirfen flr den gleichen Zweck solche Untersuchungen
nicht vor Ablauf von funf Jahren wiederholt werden.

5. (3a)Zur Durchfihrung wissenschaftlicher Untersuchungen darf eine Verordnung nach Abs. 3 nur erlassen werden,
wenn die Untersuchung im tGberwiegenden Interesse des StraBenverkehrs gelegen ist, wie insbesondere
Untersuchungen tber die Ursachen von StraBenverkehrsunfallen und Untersuchungen tber die Ldrm- und
Schadstoffemissionen auf Stral3en, und von der Behérde oder vom StralRenerhalter in Auftrag gegeben wird.

6. (4)Die Bestimmungen des Abs. 1 werden durch die Regelungen nach Abs. 2 bis 3 nicht berthrt.

In Kraft seit 01.07.2005 bis 31.12.9999


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/43
https://www.jusline.at/gesetz/stvo/paragraf/43

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///

	§ 20 StVO 1960
	StVO 1960 - Straßenverkehrsordnung 1960


